
http://vs-material.wegerer.at  Sabine Kainz-Vallant 2004 

  

Bahnübergang  
ohne Schranken 

Querrinne  
oder Aufwölbung 

Dieses Zeichen kündigt 
einen nicht durch 
Schranken gesicherten 
Eisenbahnübergang an. 

Dieses Verkehrszeichen 
zeigt Hindernisse, wie 
Querrinnen, 
Aufwölbungen oder 
aufgewölbte Brücken an. 
Dieses Zeichen wird  
unmittelbar vor dem 
Hindernis aufgestellt. 
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Starke Steigung Fahrverbot  
für alle Kraftfahrzeuge 

Dieses Zeichen kündigt 
eine starke Steigung der 
Straße an.  
Das Gefälle ist in 
Prozenten angegeben und 
bezieht sich auf den 
steilsten Teil der Strecke. 

Dieses Zeichen kündigt an, 
dass das Fahren mit allen 
Kraftfahrzeugen verboten 
ist. 
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Kinder Vorankündigung  
eines Lichtzeichens 

Dieses Zeichen zeigt 
Stellen, z. B. in der Nähe 
von Schulen, Kindergärten 
und Spielplätzen an, wo 
sich häufig Kinder 
aufhalten. 

 

 

Dieses Zeichen kündigt 
eine Lichtsignalanlage an. 
Es ist nur dann 
anzubringen, wenn mit einer 
Lichtsignalanlage üblicher= 
weise nicht gerechnet 
werden muss oder wenn 
eine solche Anlage 
schlecht wahrnehmbar ist. 
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Fahrverbot  
(in beiden Richtungen) 

Einfahrt verboten 

Dieses Zeichen zeigt an,  
dass das Fahren in beiden 
Fahrtrichtungen verboten 
ist;  
das Schieben eines 
Fahrrades ist erlaubt. 

 

 

Dieses Zeichen zeigt an, 
dass die Einfahrt verboten 
ist. 
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Vorrang geben Halt 

Dieses Zeichen zeigt an, 
dass Vorrang zu geben ist. 
Es ist vor einer Kreuzung 
mit einer Vorrangstraße 
oder mit einer Straße mit 
starkem Verkehr 
anzubringen, sofern nicht 
das Vorschriftszeichen 
"Halt" erforderlich ist. 

Dieses Zeichen ordnet an, 
dass vor einer Kreuzung 
Vorrang zu geben ist. Fehlt 
eine Bodenmarkierung oder 
ist sie nicht sichtbar, so ist 
das Fahrzeug an einer 
Stelle anzuhalten, von der 
aus gute Übersicht besteht. 



http://vs-material.wegerer.at  Sabine Kainz-Vallant 2004 

 

 

Fußgängerzone Wohnstraße 

Dieses Zeichen zeigt den 
Beginn einer Fußgänger= 
zone an. 

 

Dieses Zeichen zeigt den 
Beginn einer Wohnstraße 
an. 
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Parken Unterführung 

Dieses Zeichen 
kennzeichnet einen 
Parkplatz oder einen 
Parkstreifen. 

 

 

Dieses Zeichen zeigt an, 
dass Fußgänger die 
Unterführung benützen 
müssen und die Fahrbahn 
nicht überqueren dürfen. 
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Radweg Fußgängerübergang

Dieses Zeichen zeigt an, 
dass Lenker von 
einspurigen Fahrrädern nur 
den Radweg benützen 
dürfen. 

Dieses Zeichen kündigt 
einen Schutzweg an. 
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Kennzeichnung  
eines Schutzweges 

Fahrverbot  
für Fahrräder 

Dieses Zeichen 
kennzeichnet einen 
Schutzweg, der nicht 
ampelgeregelt ist. 
 

 

Dieses Zeichen zeigt an, 
dass das Fahren mit 
Fahrrädern verboten ist;  
das Schieben dieser 
Fahrzeuge ist jedoch 
gestattet. 

 
 
 
 


